
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 1 NÖ GRFG Ziel
 NÖ GRFG - Gesetz über die risikoaverse Finanzgebarung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.11.2020

Dieses Gesetz dient der Sicherstellung einer risikoaversen Ausrichtung der Finanzgebarung von Rechtsträgern,

insbesondere bei Aufnahme von Schulden, bei Veranlagung ö entlicher Mittel, beim Schuldenportfoliomanagement

und beim Risikomanagement.

In Kraft seit 01.06.2014 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 1 NÖ GRFG Ziel
	NÖ GRFG - Gesetz über die risikoaverse Finanzgebarung


